
Amtliche Mitteilung 11-2019 vom 23. Mai 2019 
 

Satzung der Hochschule Fulda- University of Applied Sciences 
zur Nutzung der Chipkarte als Studienausweis vom 7. März 2013, 
geändert am 1. Oktober 2015 
 
hier: Änderung vom 16. Mai 2019 
 
 
Das Präsidium der Hochschule Fulda hat am 16. Mai 2019 die nachfolgende 
Änderung der Satzung der Hochschule Fulda zur Nutzung der Chipkarte als 
Studienausweis beschlossen. 
 
 

Artikel 1: Änderung 
 
„§ 7 Semesterticket“ erhält folgende Fassung: 
 
„Der Studienausweis wird grundsätzlich mit Semesterticketberechtigung ausgestellt. 
Beantragt eine Studierende oder ein Studierender die Rückzahlung des Beitrags für 
das Semesterticket beim Allgemeinen Studierendenausschuss, ist nach 
Genehmigung des Antrags der Studienausweis für das betreffende Semester durch 
Entfernung des Semesterticketaufdrucks zu aktualisieren. Die Einzelheiten werden in 
einem zwischen dem AStA und der Hochschule vereinbarten Prozess festgelegt.“  
 
 
 

Artikel 2: In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzungsänderung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Mitteilungen der Hochschule Fulda in Kraft. 
 
 
 
Fulda, 22. Mai 2019 
 
In Vertretung 
 
gez. 
Ralf Alberding 
  - Kanzler - 


